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Klarstellung I: Die Broschüre 
«Pädagogische Kooperation» ist 
kein verbindlicher Auftrag an die 
Schulen
Vergangenen November gingen die 
Wogen hoch. Wie aus dem Nichts war 
da eine BKSD-Broschüre namens «Päd-
agogische Kooperation» aufgetaucht, 
in der angekündigt wurde, dass die 
Freiheit in Ort und Zeit der Unterrichts-
vor- und -nachbereitung nicht mehr 
gelte und man seinen Unterricht in Zu-
kunft in verordneten Teams und Zeit-
gefässen vorzubereiten habe. 

Vier Monate zähen Nachbohrens und 
etliche deutliche Worte im letzten lvb.
inform waren nötig, um die BKSD-Spit-
ze zu einer Stellungnahme zu bewe-
gen. An der LVB-Mitgliederversamm-
lung vom 2. April schliesslich erfolgte 
endlich die Klarstellung: «Pädagogi-
sche Kooperation» ist kein genereller 
neuer Auftrag an die Schulen; Zweck 
der Broschüre ist es, Schulen bei Aufga-
ben, in denen Teamarbeit nötig oder 
zumindest sinnvoll ist, zu unterstützen 
und ihnen zu zeigen, wie Teamarbeit 
erfolgreich sein kann. 

Diese Richtigstellung war alles andere 
als selbstverständlich. So hatten Schul-
leitungsmitglieder gegenüber dem LVB 

bereits verlauten lassen, pädagogische 
Kooperation sei ein verbindlicher Auf-
trag des AVS an sie, und an diesem wür-
den sie gemessen werden. Und verein-
zelt begannen Schulleitungen tatsäch-
lich schon damit, neue Aufgaben für 
ihre Kollegien zu erfi nden, mit welchen 
diese sich dann in den pädagogischen 
Teams hätten beschäftigen sollen. Der 
hartnäckige Einsatz des LVB gegen den 
Ausverkauf des Teils B des Berufsauf-
trags der Lehrpersonen an die Schullei-
tungen war vor diesem Hintergrund 
dringend nötig und hat sich, so zumin-
dest ein vorläufi ges Fazit, gelohnt. 

Hinsichtlich ihrer Aussage, die Broschüre 
«Pädagogische Kooperation» sei nicht 
mehr als eine Hilfestellung, wird der LVB 
die BKSD beim Wort nehmen. Eingriffe 
in die Freiheit von Ort und Zeit der Ar-
beitserbringung im Teil B des Berufsauf-
trags sind ohne vorherige sozialpartner-
schaftliche Aushandlungen schlicht und 
einfach tabu!

Klarstellung II: Es gibt kein 
generelles Wiederanstellungs-
verbot für Frühpensionierte
Wer sich per Ende Schuljahr 2013/14 
frühpensionieren lässt, musste bis zum 
30. April seine Kündigung einreichen. 
Etliche haben dies getan – und gleich-

zeitig mit ihren Schulleitungen verein-
bart, dass sie bereit wären, in einem 
kleinen Rahmen (z.B. letztes Schuljahr 
mit einer Klasse, kurzfristige Stellver-
tretungen) auch nach ihrer Frühpensi-
onierung noch zu unterrichten. Umso 
grösser war der Schock, als wenige 
Tage vor Ablauf dieser Kündigungsfrist 
(also zu einem Zeitpunkt, wo die meis-
ten dieser Kündigungen bereits erfolgt 
waren), der Bildungsdirektor in einem 
Brief an alle Lehrerinnen und Lehrer 
verkündete, Weiterbeschäftigungen 
von Frühpensionierten seien grund-
sätzlich verboten.

Ein solcher Entscheid hätte für die 
Schulen grosse Probleme bei der Rek-
rutierung von Stellvertretungen verur-
sacht und dazu geführt, dass verschie-
dene bereits zwischen Schulleitungen 
und Lehrkräften getroffene anderslau-
tende Vereinbarungen ungültig ge-
worden wären. 

Was sind überhaupt die Hintergründe 
dieser Arbeitsverbots-Regelung? Be-
kanntlich sind diejenigen, die sich bis 
spätestens 31.12.2014 frühpensionieren 
lassen, die Letzten, die noch eine AHV-
Überbrückungsrente beziehen können, 
um nicht bis zum Erreichen des regulä-
ren Pensionsalters ohne AVH-Rente 
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dastehen zu müssen, und die zudem 
einen Zuschuss erhalten, wenn sie sich 
bei der BLPK auf das Rentenalter 64 
einkaufen wollen – ihre BLPK-Rente 
also trotz Frühpensionierung auf das 
Niveau einer regulären Pension anhe-
ben wollen. Da es hier doch um einen 
namhaften Betrag geht, darf nicht ver-
wundern, wenn einige Lehrkräfte, die 
von ihrer Schulleitung angefragt wur-
den, ob sie auch nach ihrer Frühpensi-
onierung noch zur Verfügung stünden, 
dies davon abhängig machten, dass sie 
trotzdem von den alten Frühpensionie-
rungsbedingungen profi tieren können. 
Das hat wohl mancherorts zu ausge-
sprochen «kreativen» Lösungen ge-
führt, die nicht statthaft sind und die 
auch der LVB nicht unterstützen kann, 
da in diesen Fällen der Individualnut-
zen vor den Gemeinnutzen gestellt 
wird. Doch mit dem Aussprechen eines 
totalen Arbeitsverbots nach der Früh-
pensionierung wurde hier das Kind mit 
dem Bade ausgeschüttet. 

Nachdem sich der LVB eine Übersicht 
über das Ausmass des Problems ver-
schafft hatte, besprach er die Situation 
mit dem Verband der Schulleiterinnen 
und Schulleiter Baselland (VSLBL) und 
wurde beim Personalamt der FKD vor-
stellig. In einer gemeinsamen Sitzung 
mit je einer Vertretung des LVB, des 
VSL, des Personalamts, der Personalab-
teilung der BKSD und der Baselland-
schaftlichen Pensionskasse BLPK konn-
te eine für alle Seiten befriedigende 
Klärung der Situation erwirkt werden. 
Am 28. Mai wurden dann auch die 
Schulleitungen und Schulräte über die 
von den Sozialpartnern ausgehandelte 
Klarstellung wie folgt informiert: 

«Aufgrund der betrieblichen Notwen-
digkeit können im Nachhinein befriste-
te Wiederanstellungen im Rahmen von 
zur Zeit maximal CHF 21‘060.- (auf das 
Jahressalär hochgerechnet) erfolgen. 
Mit dieser Regelung wird sicherge-
stellt, dass in schulorganisatorisch be-

gründeten Ausnahmesituationen die 
zeitlich befristete Weiterbeschäfti-
gung im Rahmen eines Arbeitseinsat-
zes unterhalb der BVG-Versicherungs-
pfl icht (maximal CHF 21'060.-) möglich 
ist. Massgeblich ist in jedem Fall das 
belegte Interesse der Schule (fehlende 
Alternative zur Sicherstellung des Un-
terrichts). Nicht zulässig sind entspre-
chende Weiterbeschäftigungen, wenn 
diese mit Bedürfnissen der oder des 
vorzeitig Pensionierten begründet 
werden (z.B. Zusatzeinkommen). Es be-
steht kein Anspruch auf Weiterbe-
schäftigung.

Stellvertretungen von maximal 3 Mo-
naten Dauer unterstehen unabhängig 
vom Verdienst nicht der BVG-Pfl icht 
und sind daher zulässig, sofern eine be-
triebliche Notwendigkeit besteht. Stell-
vertretungen dürfen aber nicht den 
Charakter einer faktischen Weiterbe-
schäftigung über das Datum der Früh-
pensionierung hinaus haben. Insbeson-
dere ist eine Stellvertretung unmittel-
bar nach der Frühpensionierung unzu-
lässig. Nicht zulässig ist auch die naht-
lose Aneinanderreihung mehrerer 
Stellvertretungen zu einer Gesamtdau-
er von mehr als drei Monaten bei ein 
und demselben Arbeitgeber: Eine sol-
che ist als reguläre Anstellung anzuse-
hen, die der BVG-Pfl icht unterliegt. 
Eine Kombination von Anstellungen 
unterhalb der BVG-Versicherungs-
pfl icht und von Stellvertretungen von 
maximal 3 Monaten Dauer ist nicht zu-
lässig mit der Ausnahme, wenn die An-
stellungen insgesamt unter dem BVG-
pfl ichtigen Jahresverdienst bleiben.

Diversen Anfragen, die beim Personal-
amt und beim Stab Personal eintreffen, 
ist zu entnehmen, dass Auskünfte sei-
tens der Pensionskasse mit der Haltung 
des Arbeitgebers vermischt oder ver-
wechselt werden. Massgeblich und ver-
bindlich sind in jedem Fall die Auskünf-
te des Arbeitgebers. Für die Einhaltung 
der Richtlinie sind die Anstellungsbe-

hörden, hier bei befristeten Anstellun-
gen im Speziellen die Schulleitungen, 
verantwortlich.»

Der LVB fügt diesen Erläuterungen 
noch zwei Bemerkungen hinzu:
•  Bei der Feststellung, dass im Nachhin-

ein befristete Wiederanstellungen 
im Rahmen von zur Zeit maximal CHF 
21‘060.- (auf das Jahressalär hochge-
rechnet) erfolgen können, muss der 
Klammerbemerkung «auf das Jahres-
salär hochgerechnet» gebührend Be-
achtung geschenkt werden: Wer bei-
spielsweise nach der Pensionierung 
noch ein halbes Jahr in einem Teil-
pensum weiterarbeitet und in dieser 
Zeit (inkl. Anteil 13. Monatslohn) mo-
natlich mehr als 1755 Fr. (= ein Zwölf-
tel von 21'060.- Fr.) verdient, wird 
wieder pensionskassenpfl ichtig, ob-
wohl der Gesamtverdienst unter 
21'060.- Fr. liegt. Damit wird eine vor-
gängige Frühpensionierung zumin-
dest teilweise nichtig.

•  Neuanstellungen bei einem Arbeit-
geber, dessen Pensionskasse nicht 
die BLPK ist, unterliegen keinen Ein-
schränkungen. Auch wer sich nach 
der Frühpensionierung selbständig 
macht, kann dies problemlos tun.

Durch eine schnelle Reaktion konnte 
der LVB verhindern, dass offene Stellen 
in Kleinstpensen, die provisorisch be-
reits frühpensionierten Lehrkräften 
zugesprochen worden waren, durch 
die vermeintlich neue Ausgangslage an 
andere Lehrkräfte weitergegeben wur-
den. Auch hier hat sich der LVB-Einsatz 
also gelohnt!


